
Beschluss: 

 

Die Stadtverwaltung Neumünster möge prüfen, ob zukünftig regelmäßig ein Jugendschut z-

bericht erstellt werden sollte. Bei der Antwort bitten wir ferner um Mitteilung, auf welcher 

Grundlage die erforderlichen Jugendschutzmaßnahmen bisher konzipiert wurden. 

 


